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(54) TIEFBAUGERÄT UND VERFAHREN ZUM ERSTELLEN EINES GRÜNDUNGSELEMENTES IM 
BODEN

(57) Die Erfindung betrifft ein Tiefbaugerät, eine Auf-
fangeinrichtung für ein Tiefbaugerät und ein Verfahren
zum Erstellen eines Gründungselementes im Boden, wo-
bei das Tiefbaugerät eine Abtragseinrichtung zum Er-
stellen eines Lochs im Boden durch Abtragen von Bo-
denmaterial aufweist und die Abtragseinrichtung an einer
Trägereinrichtung des Tiefbaugerätes vertikal verstell-
bar gelagert ist. Dabei ist die Abtragseinrichtung so aus-
gebildet, das abgetragene Bodenmaterial mit einer Zu-
satzmasse, welche mit einer Zuführeinrichtung dem
Loch zugeführt wird, zu einer Bodenmischung im Loch
zu vermischen. Um dabei an einer Oberseite des Lochs
austretendes Bodenmaterial aufzufangen, ist eine Auf-
fangeinrichtung vorgesehen, welche an der Oberseite
des Lochs angeordnet ist und dieses zumindest teilweise
umgibt. Zur Aufnahme des austretenden Bodenmaterials
ist eine Aufnahmekammer von der Auffangeinrichtung
gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Tiefbaugerät zum Er-
stellen eines Gründungselementes im Boden, mit einer
Abtragseinrichtung zum Erstellen eines Lochs in dem Bo-
den durch Abtragen von Bodenmaterial, einer Trägerein-
richtung, an welcher die Abtragseinrichtung im Wesent-
lichen vertikal verstellbar gelagert und in den Boden ein-
fahrbar ist, und einer Zuführeinrichtung zum Zuführen
einer Zusatzmasse in das Loch, wobei die Abtragsein-
richtung ausgebildet ist, in dem Loch das abgetragene
Bodenmaterial mit der Zusatzmasse zu einer Bodenmi-
schung zum Bilden des Gründungselementes zu vermi-
schen, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Auffange-
inrichtung für ein Tiefbaugerät zum Erstellen eines Grün-
dungselementes im Boden, gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 5.
[0003] Die Erfindung betrifft weiterhin auch ein Verfah-
ren zum Erstellen eines Gründungselementes im Boden,
bei welchem durch Abteufen einer Abtragseinrichtung in
den Boden Bodenmaterial abgetragen und ein Loch in
dem Boden erstellt wird, eine Zusatzmasse in das Loch
zugeführt wird und das abgetragene Bodenmaterial mit
der Zusatzmasse zu einer Bodenmischung vermischt
wird, mit welcher das Gründungselement gebildet wird,
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 14.
[0004] Ein gattungsgemäßes Tiefbaugerät und ein
gattungsgemäßes Verfahren sind aus der EP 2 666 911
A1 bekannt. Zur Erstellung einer Bodenmörtelwand als
Gründungselement werden mehrere parallele Bohr-
schnecken in einen Boden abgebohrt, wobei Bodenma-
terial abgetragen wird. Das abgetragene Bodenmaterial
wird noch im Bohrloch mit einer Bindemittelsuspension
vermengt, wobei die so gebildete Mischung zu dem
Gründungselement aushärtet.
[0005] Ein weiteres sogenanntes In-situ-Verfahren,
bei welchem abgetragenes Bodenmaterial noch im Bo-
den mit einer Bindemittelsuspension vermengt wird, geht
aus der EP 1 452 645 B2 hervor. Bei diesem Verfahren
wird das Bodenmaterial durch eine spezielle Schlitz-
wandfräse abgetragen, welche das abgetragene Boden-
material noch im Frässchlitz zu einer aushärtbaren Bo-
denmischung verbindet.
[0006] Ein maßgeblicher Vorteil bei derartigen In-situ-
Verfahren liegt darin, dass das Bodenmaterial selbst zur
Ausbildung des Gründungselementes herangezogen
wird. Es müssen somit weniger Baustoffe zur Baustelle
transportiert und weniger abgetragenes Bodenmaterial
abtransportiert und deponiert werden, da ein Großteil da-
von im Baugrund verbleibt.
[0007] Insbesondere bei Baumaßnahmen in kontami-
nierten Böden können erhebliche Deponiekosten für ab-
getragenes Bodenmaterial anfallen.
[0008] Bei dem bekannten Verfahren lässt es sich
kaum vermeiden, dass beim Erstellen des Gründungse-
lementes Bodenmischung an der Bodenoberfläche aus-
tritt. Diese austretende Masse muss entweder entsorgt

werden oder aufwändig in das Bodenloch rückgeführt
werden.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Tiefbaugerät und ein Verfahren zum Erstellen eines
Gründungselementes im Boden anzugeben, mit welchen
ein Gründungselement besonders effizient und in beson-
ders ressourcenschonender Weise erstellt werden kann.
[0010] Die Aufgabe wird nach der Erfindung durch ein
Tiefbaugerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1, durch
eine Auffangeinrichtung für ein Tiefbaugerät zum Erstel-
len eines Gründungselementes im Boden mit den Merk-
malen des Anspruchs 5 beziehungsweise durch ein Ver-
fahren zum Erstellen eines Gründungselementes im Bo-
den mit den Merkmalen des Anspruchs 14 gelöst. Be-
vorzugte Ausführungen der Erfindung sind in den abhän-
gigen Ansprüchen angegeben.
[0011] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht darin,
dass eine Auffangeinrichtung vorgesehen ist, welche an
einer Oberseite des Lochs angeordnet ist. Durch das
Vorsehen der Auffangeinrichtung an der Oberseite des
Lochs wird es ermöglicht, die beim Abteufen verdrängte
Bodenmischung, insbesondere das austretende Boden-
material und die austretende Zusatzmasse, direkt an der
Oberfläche und in der Nähe des Lochs zu kontrollieren
und somit die Bodenmischung für weitere Verwendun-
gen, insbesondere zum Rückführen in das Loch vorzu-
sehen.
[0012] Ein weiterer Grundgedanke der Erfindung be-
steht darin, dass die Auffangeinrichtung das Loch zumin-
dest teilweise umgibt, wobei eine Aufnahmekammer für
die Bodenmischung gebildet ist. Das zumindest teilweise
Umgeben des Lochs mit der Auffangeinrichtung dient da-
zu, dass die Abtragseinrichtung zu Beginn des Abteuf-
vorgangs durch die Auffangeinrichtung hindurch geführt
werden kann und auch während des Abteufens in die
Aufnahmekammer hindurchragen kann. Das zumindest
teilweise Umgeben des Lochs mit der Auffangeinrichtung
dient weiter insbesondere dazu, die stetig ansteigende
Quantität an verdrängter Bodenmischung in der Aufnah-
mekammer aufzufangen und zu sammeln. Ein unkont-
rolliertes Abfließen der herausgetretenen Bodenmi-
schung wird somit verhindert. Beim Abteufen erfüllt die
Aufnahmekammer somit eine Auffang- und Sammel-
funktion für die verdrängte und heraustretende Boden-
mischung. Im Weiteren steht beim Herausziehen der Ab-
tragseinrichtung die Bodenmischung direkt zur Rückfüh-
rung am Loch zur Verfügung. Durch das Rückziehen der
Abtragseinrichtung reduziert sich entsprechend das ver-
drängte Volumen in dem Bodenloch, wodurch der Füll-
stand an Bodenmischung im Loch sinkt. Durch Nachströ-
men von Bodenmischung aus der Auffangeinrichtung in
das Loch erhöht sich der Füllstand wieder. Durch die
Auffangeinrichtung wird somit ein kontrolliertes Aufneh-
men und effizientes Rückführen von verdrängter Boden-
mischung ermöglicht. Die Auffangeinrichtung dient als
eine Art Zwischenspeicher für die Bodenmischung. Dies
ist ressourcenschonend und mindert Transport- und De-
poniekosten.
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[0013] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung kann darin bestehen, dass die Abtragseinrich-
tung mindestens eine Bohr- und Mischschnecke auf-
weist, welche um eine vertikale Drehachse drehbar an-
getrieben ist. Die Bohr- und Mischschnecke kann dabei
als Endlosschnecke zum Abtragen von Bodenmaterial
an der Bohrlochsohle und zum Mischen des abgetrage-
nen Bodenmaterials mit einer zugeführten Zusatzmasse,
vorzugsweise mit Bindemittelsuspension, ausgebildet
sein. Neben der Ausbildung als Endlosschnecke, können
sich helixförmige Wendelstücke und Abschnitte mit
Mischpaddeln abwechseln. Dies dient insbesondere
auch der Homogenisierung der Bodenmischung im ge-
samten Bohrloch während und/oder nach dem Abteufen.
Durch einen drehbaren Antrieb der Bohr- und Misch-
schnecke in mindestens einer, bevorzugt in rechts- und
linksdrehender Richtung, wird eine richtungswechselnde
Förderung des abgetragenen Bodenmaterials und der
zugeführten Zusatzmasse im Bohrloch sowie deren
Durchmischung in unterschiedlichen Bohrlochtiefen und
somit die Homogenisierung erreicht. In einem unteren
Bereich der Abtragseinrichtung kann weitergehend eine
Schneideinrichtung vorgesehen sein, welche der Härte
des Bodenmaterials angepasste Schneidwerkzeuge
aufweist.
[0014] Für das Abtragen von härterem Bodenmaterial
kann es nach einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung vorteilhaft sein, dass die Abtragseinrichtung eine
Schlitzwandfräse mit einem Fräsrahmen aufweist, an
dessen Unterseite Fräsräder drehend um eine horizon-
tale Drehachse gelagert und antreibbar sind. Die Fräs-
räder können hierbei neben dem Abtragen von Boden-
material auch der Mischung des abgetragenen Boden-
materials mit einer Zusatzmasse, insbesondere mit Bin-
demittelsuspension, unmittelbar an der Bohrlochsohle
selbst dienen. Die Homogenisierung der Bodenmi-
schung kann durch den drehbaren Antrieb der Fräsräder,
welche bevorzugt eine paarweise gegenläufige Dreh-
richtung aufweisen, gewährleistet werden. Die Fräsräder
weisen typischerweise Werkzeughalterungen und
Schneidwerkzeuge auf, wobei Letztere Abtragszähne
sein können und dabei in Reihen auf dem Fräsrad an-
geordnet sein können. Die Anzahl an Fräsrädern ist wei-
ter typischerweise gerade, insbesondere aber nicht not-
wendigerweise können zwei oder vier Fräsräder in min-
destens einer horizontalen Ebene vorgesehen sein.
[0015] Nach einer Weiterbildung der Erfindung kann
sich ein besonders zweckmäßiger Betrieb dadurch er-
geben, dass ein fahrbarer Grundwagen vorgesehen ist,
an welchem zum Halten der Abtragseinrichtung ein ver-
tikaler Mast oder ein Auslegerarm angeordnet ist. Grund-
sätzlich weist ein Tiefbaugerät eine Trägereinrichtung
auf, an der insbesondere die Abtragseinrichtung vertikal
verstellbar gelagert sein kann. Dabei kann die Träger-
einrichtung einen fahrbaren Grundwagen, insbesondere
ein Raupenfahrzeug, aufweisen, an welchem ein verti-
kaler Mast oder ein Auslegerarm angeordnet sein kann,
wobei an diesem die Abtragseinrichtung gehaltert und

vertikal verstellbar angeordnet sein kann. Eine Positio-
nierung und Ausrichtung der Abtragseinrichtung zur Her-
stellung eines Gründungselementes im Baugrund kann
somit durch ein Verfahren des Grundwagens und/oder
ein neu Ausrichten des Mastes oder des Auslegerarmes
mit der Abtragseinrichtung ermöglicht werden. Grund-
sätzlich können somit eine Vielzahl von Gründungsele-
menten in beliebiger Herstellabfolge, insbesondere in
sich überschneidender Art und Weise, abgeteuft werden.
[0016] Ein weiterer Aspekt der Erfindung, in Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Auffangeinrichtung für
ein Tiefbaugerät ist dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens zwei Wände vorgesehen sind, welche zum Bil-
den einer Aufnahmekammer für die Bodenmischung mit-
einander verbunden sind. Eine hierfür typischerweise ge-
eignete Wand weist eine Länge von ungefähr 1 m bis
ungefähr 5 m und eine Höhe von ungefähr 0,3 m bis
ungefähr 1,5 m auf. Durch das Vorsehen von mindestens
zwei miteinander verbundenen Wänden und einem zu-
mindest teilweise offenen Boden, wird eine Aufnahme-
kammer für die von der Abtragseinrichtung verdrängten
und an der Oberfläche ausgetretenen Bodenmischung
gebildet. Die Auffangeinrichtung ist an der Oberseite des
Lochs und/oder an der Trägereinrichtung des Tiefbau-
gerätes angeordnet, dabei insbesondere aber nicht not-
wendigerweise an einer für die Abtragseinrichtung vor-
gesehenen Führungseinrichtung angeordnet, wobei so
zusammen mit der Positionierung der Abtragseinrich-
tung am abzuteufenden Loch auch die Positionierung
der Auffangeinrichtung um das abzuteufende Loch in ef-
fizienter Weise ermöglicht wird. Vorzugsweise ist die Auf-
fangeinrichtung kastenförmig mit vier seitlichen Wänden.
[0017] Grundsätzlich kann die Auffangeinrichtung eine
beliebige Anordnung von Wänden aufweisen, welche die
austretende Bodenmischung aufnehmen sollen. Eine
besonders bevorzugte Ausführungsform der Erfindung
kann darin bestehen, dass die mindestens zwei Wände
konisch zueinander angeordnet sind, wobei eine sich
nach oben erweiternde trichterförmige Aufnahmekam-
mer gebildet wird. Die konische Anordnung der Wände
an einer Vorder- und Rückseite der Auffangeinrichtung
kann ein gezieltes Rückführen der ausgetretenen Bo-
denmischung beim Herausziehen der Abtragseinrich-
tung unterstützen. Zudem wird das Aufnahmevolumen
der Aufnahmekammer durch die sich nach oben erwei-
ternde trichterförmige Ausgestaltung zusätzlich erhöht.
[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Auffangeinrichtung kann nach der Erfindung darin beste-
hen, dass mindestens zwei Wände gegenüberliegend
zueinander angeordnet sind und dass die mindestens
zwei Wände über mindestens eine Gestängeeinrichtung
verbunden sind, welche in einem Seitenbereich zwi-
schen den gegenüberliegenden Wänden angeordnet ist.
Durch eine gegenüberliegende Anordnung der Wände,
insbesondere unter Ausgestaltung einer Vorder- und
Rückseite der Auffangeinrichtung, wird die heraustreten-
de Bodenmischung durch die Wände in begrenzender
Weise gehalten und an einem Abfließen gehindert. Zur
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Stabilisierung und Aussteifung der Auffangeinrichtung
kann mindestens eine Gestängeeinrichtung vorgesehen
sein, welche die mindestens zwei Wände miteinander
verbinden kann. Durch Anordnung der Gestängeeinrich-
tung in einem Seitenbereich zwischen zwei gegenüber-
liegenden Wänden wird das Aufnahmevolumen der Auf-
nahmekammer nur geringfügig eingeschränkt. Die kraft-
schlüssige Verbindung kann insbesondere gelenkig und
lösbar sein, so dass eine einfache Montage und Demon-
tage der Auffangeinrichtung ermöglicht ist.
[0019] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Auffangeinrichtung ist vorgesehen,
dass zwei Gestängeeinrichtungen vorgesehen sind, wel-
che jeweils in einem Seitenbereich angeordnet sind.
Grundsätzlich können Gestängeeinrichtungen zur Ver-
steifung der Auffangeinrichtung in beliebiger Anzahl vor-
handen sein. Durch das Vorsehen von bereits zwei Ge-
stängeeinrichtungen kann eine ausreichende Stabilisie-
rung der Auffangeinrichtung erzielt werden und gleich-
zeitig durch deren Anordnung in einem Seitenbereich der
Auffangeinrichtung das Volumen der Aufnahmekammer
nur geringfügig eingeschränkt werden.
[0020] Eine weitere besonders vorteilhafte Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Auffangeinrichtung kann
darin bestehen, dass die Gestängeeinrichtung zwei Di-
agonalstreben aufweist, welche kreuzweise zueinander
angeordnet sind. Grundsätzlich kann eine beliebige An-
zahl von Streben einer Gestängeeinrichtung in grund-
sätzlich beliebiger Weise zur Versteifung der Auffange-
inrichtung angeordnet sein. Eine kreuzweise Anordnung
von zwei Diagonal- oder Querstreben kann jedoch eine
besonders hohes Maß an Aussteifung der Auffangein-
richtung bewirken. Das Vorsehen von zusätzlichen Quer-
streben in horizontaler Ausrichtung zur weiteren Verstei-
fung kann ebenfalls vorgesehen sein.
[0021] Grundsätzlich kann eine beliebige Einrichtung
zur Längenänderung der Diagonalstrebe ausgewählt
werden, insbesondere auch hydraulische Zylinder oder
eine teleskopierbare Einrichtung. In Weiterbildung der
Erfindung kann sich ein besonders zweckmäßiger Be-
trieb für die Auffangeinrichtung dadurch ergeben, dass
mindestens eine Diagonalstrebe einen Teleskopbereich
aufweist, mit welchem eine Länge der Diagonalstrebe
veränderbar ist. Durch ein Verstellen des Teleskopbe-
reichs kann sich die Länge der gesamten Diagonalstrebe
und somit auch das Aufnahmevolumen der Auffangkam-
mer ändern. Der in seiner länglichen Ausdehnung ver-
stellbare Teleskopbereich der Diagonalstrebe kann eine
variable Anpassung des Aufnahmevolumens an das Vo-
lumen der austretenden Bodenmischung erlauben. Die
Auffangeinrichtung kann somit für unterschiedliche Ver-
drängungsvolumina, welche insbesondere in Abhängig-
keit zur Teufe und zum Volumen der Abtragseinrichtung
stehen, eingesetzt werden. Darüber hinaus kann vorge-
sehen sein, dass die Auffangeinrichtung auch in einem
unteren Bereich durch eine Längenänderung der Diago-
nalstreben, ähnlich einer Greifschaufel zusammenzieh-
bar und/oder schließbar ist. Es kann auch ein Neigungs-

winkel der Seitenwände eingestellt werden.
[0022] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
der Auffangeinrichtung mit dem erfindungsgemäß vor-
gesehenen Teleskopbereich kann nach der Erfindung
darin bestehen, dass der Teleskopbereich mindestens
ein männliches Gewindeelement und mindestens ein
weibliches Gewindeelement umfasst. Dabei kann das
männliche Gewindeelement um die Gewindeachse dreh-
fest mit der Wand der Auffangeinrichtung verbunden sein
und das weibliche Gewindeelement kann mit zusätzli-
chen Konstruktionselementen versehen sein, welche es
ermöglichen können, durch Krafteinwirkung auf diese,
vorzugsweise mittels eines Werkzeuges, ein Verdrehen
des weiblichen Gewindeelements auf dem männlichen
Gewindeelement und somit eine Längenänderung in
Richtung der Gewindeachse und somit auch eine Län-
genänderung der Diagonalstrebe selbst zu bewirken. Al-
ternativ können als Gestängeelemente auch Stellzylin-
der vorgesehen sein, welche etwa eine hydraulische Ver-
stellung der Wände ermöglichen können.
[0023] Eine besonders zweckmäßige Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Auffangeinrichtung kann darin
bestehen, dass die Diagonalstreben gelenkig mit den
Wänden verbunden sind. Die gelenkige Verbindung der
Diagonalstreben mit den Wänden kann eine spannungs-
freie Änderung der konischen Stellung der Wände bei
gleichbleibend kraftschlüssiger Verbindung bewirken.
Die Gelenke können zudem auch als lösbare Verbin-
dungselemente ausgebildet sein. Durch die teilweise lös-
baren und/oder gelenkigen Verbindungen kann die Auf-
fangeinrichtung in besonders effizienter und für einen
Transport platzsparender Weise zusammenklappbar
oder demontierbar sein. Zur Erhöhung der Steifigkeit der
Auffangeinrichtung kann zudem eine Verbindung der Di-
agonalstreben selbst vorgesehen sein.
[0024] Grundsätzlicherweise kann die erfindungsge-
mäße Auffangeinrichtung beliebig am Tiefbaugerät
und/oder an der Oberseite des Lochs angeordnet sein.
Als besonders zweckmäßig kann nach einer Weiterbil-
dung der Erfindung angesehen sein, dass eine Verbin-
dungseinrichtung zum Verbinden mit dem Tiefbaugerät
vorgesehen ist. Hierbei kann insbesondere vorgesehen
sein, dass die Auffangeinrichtung mittels der Verbin-
dungseinrichtung an die Trägereinrichtung des Tiefbau-
gerätes angebracht ist, wobei hierfür insbesondere aber
nicht notwendigerweise eine Anbringung an einer für die
Abtragseinrichtung vorgesehenen Führungseinrichtung
erfolgen kann. Hierfür können an der Auffangeinrichtung
und/oder an der Trägereinrichtung, insbesondere an der
Führungseinrichtung, entsprechende Verbindungskons-
truktionen vorgesehen sein, welche vorzugsweise durch
an der Auffangeinrichtung angebrachte Gabelköpfe so-
wie an der Verbindungseinrichtung vorgesehene Auf-
nahmelöcher und deren Verbindung mit gesicherten Bol-
zen ausgebildet sein können. Die Sicherung der Bolzen
kann insbesondere mittels Federstecker oder anderer
Splintformen erfolgen. Des Weiteren können die Wände
der Auffangeinrichtung mit Abschlussprofilen zur Halte-
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rung der Verbindungskonstruktionen versehen sein, wel-
che darüber hinaus auch der Befestigung der Diagonal-
streben oder zusätzlicher Streben, insbesondere der
Querstreben, dienen können.
[0025] Hinsichtlich des Verfahrens ist ein wesentlicher
Aspekt der Erfindung zur Lösung der eingangs genann-
ten Aufgabe, dass beim Erstellen des Gründungsele-
mentes aus dem Loch im Boden Bodenmischung austritt,
welche in einer Aufnahmekammer einer Auffangeinrich-
tung an einer Oberseite des Lochs aufgefangen wird.
Durch das Auffangen der austretenden Bodenmischung
an einer Oberseite des Lochs wird vermieden, dass die
austretenden Bodenmischung unkontrolliert vom Loch
abfließt und einer möglichen Rückführung zum Loch
nicht mehr zur Verfügung steht.
[0026] Ein weiterer Aspekt des erfindungsgemäßen
Verfahrens kann darin bestehen, dass beim Herauszie-
hen der Abtragseinrichtung aus dem Loch Bodenmi-
schung aus der
[0027] Aufnahmekammer in das Loch rückgeführt
wird. Die beim Abteufen ausgetretene Bodenmischung,
welche in der Auffangeinrichtung in kontrollierter Weise
und gesammelt vorliegt, kann beim Herausziehen der
Abtragseinrichtung zur Kompensation des verdrängten
Volumens verwendet werden. Durch die trichterförmige
Ausbildung der Auffangeinrichtung, welche durch die ko-
nische Stellung der Wände gegeben ist, kann eine zu-
mindest teilweise selbsttätigende Rückführung der Bo-
denmischung aus der Auffangeinrichtung wieder in das
Loch durch Zurückgleiten gewährleistet sein.
[0028] Erste Versuche haben ergeben, dass durch das
kontrollierte Auffangen und die gezielte Rückführung,
insbesondere während dem Homogenisierungsvorgang,
die nach fertiger Erstellung eines Gründungselementes
an der Oberfläche verbleibende und zu deponierende
Bodenmischung, welche dem Loch nicht mehr rückführ-
bar ist, um ungefähr 10% bis 40%, insbesondere 20%
bis 30%, reduziert werden kann. Bei steigenden Entsor-
gungskosten für zu deponierende Bodenmischung und
großbauprojekttypischem Bohrgutanfall von mehreren
10.000 m3 können bei derzeitigen Deponiekosten von
etwa 20 EUR/m3 erhebliche Kosten eingespart werden.
[0029] Gründungselemente im Sinne der Erfindung
sind nicht nur Baulast abtragende Element oder Schlitz-
oder Dichtwände, sondern grundsätzlich alle Bauwerke,
welche im Boden aus einer Bodenmischung, insbeson-
dere einem sogenannten Bodenmörtel, hergestellt wer-
den.
[0030] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
zwei bevorzugten Ausführungsbeispielen weiter erläu-
tert, welche schematisch in den beigefügten Zeichnun-
gen dargestellt sind. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1: eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen
Auffangeinrichtung in einer ersten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 2: eine weitere Seitenansicht der Auffangeinrich-

tung von Fig. 1, um 90° gedreht;

Fig. 3: eine perspektivische Ansicht der Auffangein-
richtung von Fig. 1;

Fig. 4: eine perspektivische Ansicht der Auffangein-
richtung in einer zweiten Ausführungsform;
und

Fig. 5: eine Seitensicht des erfindungsgemäßen Tief-
baugerätes mit einer erfindungsgemäßen Auf-
fangeinrichtung.

[0031] Eine erste Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Auffangeinrichtung 10 wird nachfolgend im Zu-
sammenhang mit den Figuren 1 bis 3 erläutert. Die Auf-
fangeinrichtung 10 weist zwei Wände 20 auf, welche ty-
pischerweise eine ungefähre Breite von 2 m und eine
ungefähre Höhe von 0,5 m haben. Im Inneren der zwei
Wände 20 ist eine Aufnahmekammer 12 gebildet. Die
Aufnahmekammer 12 ist an einer Vorderseite 15 und an
einer Rückseite 16 der Auffangeinrichtung 10 durch je
eine Wand 20 begrenzt und seitlich sowie unten und oben
offen. Die Aufnahmekammer 12 beschreibt ein Volumen
zur Aufnahme von Bodenmaterial, welches durch die bei-
den Wände 20 aufgespannt ist. In den beiden Seitenbe-
reichen 14 der Wände 20 sind Gestängeeinrichtungen
30 angeordnet. Weiter ist in strichlierter Linienführung
die Verbindungseinrichtung 50 angedeutet, welche die
Auffangeinrichtung 10 mit dem in den Figuren 1 bis 3
nicht dargestellten Tiefbaugerät 100 verbindet. Ebenfalls
nicht dargestellt sind die Abtragseinrichtung 60, welche
durch die Verbindungseinrichtung 50 und die Auffange-
inrichtung 10 während des Abtragens von Bodenmaterial
hindurchragt, sowie die Trägereinrichtung 70 des Tief-
baugerätes 100.
[0032] Die Auffangeinrichtung 10 ist durch vier Gabel-
köpfe 52, welche paarweise an oberen Abschlussprofilen
22 der Wände 20 gehaltert sind und mittels Bolzen 53,
mit der Verbindungseinrichtung 50 verbunden. Die Bol-
zen 53 sind dabei mit Federsteckern 54 gesichert und
mit Griffen versehen. Für die Aufnahme der Bolzen 53
sind dabei an der Verbindungseinrichtung 50 verschie-
dene Aufnahmelöcher 51 vorgesehen, welche zwei mög-
liche konische Stellungen der Wände 20 vordefinieren,
wobei diese mittels einer Längenänderung der Diagonal-
streben 32, respektive deren Teleskopbereiche 34, ein-
gerichtet werden.
[0033] Die in diesem ersten Ausführungsbeispiel vor-
gesehenen zwei Wände 20 der Auffangeinrichtung 10
sind in Fig. 2 in der ersten konischen Stellung und in
strichlierter Darstellung in der zweiten konischen Stel-
lung gezeigt. In erster Stellung schließen beide Wände
20 einen Winkel von ungefähr 20° ein und in zweiter Stel-
lung einen Winkel von ungefähr 40°. An den Wänden 20
sind in einem Seitenbereich 14 Gelenke 21 vorgesehen
um die Gestängeeinrichtungen 30 mit den Wänden 20
schwenkbar zu verbinden.
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[0034] Die in diesem ersten Ausführungsbeispiel vor-
gesehenen zwei Gestängeeinrichtungen 30 weisen je-
weils zwei Diagonalstreben 32 und jeweils eine Quer-
strebe 33 auf. Dabei verbinden die Diagonalstreben 32
die erste Wand 20 mit oberen und unteren Gelenken 21
mit der zweiten Wand 20 mit entgegengesetzten unteren
und oberen Gelenken 21. Die Gelenke 21 sind dabei so
ausgebildet, dass sie ein nach außen und innen Schwen-
ken der Wände 20 zulassen. Um das Schwenken zu er-
möglichen und um das Volumen der Aufnahmekammer
12 zu erhöhen oder zu verkleinern, sind Teleskopberei-
che 34 in den Diagonalstreben 32 oberhalb eines Kreu-
zungsbereiches der Gestängeeinrichtung, an welcher
beide Diagonalstreben 32 miteinander verbunden sind,
vorgesehen. Die beiden Teleskopbereiche 34 weisen
zwei männliche Gewindeelemente 36 auf, welche durch
zwei miteinander verbundenen weiblichen Gewindeele-
menten 38 gehalten sind. Durch eine Drehung der beiden
miteinander verbundenen weiblichen Gewindeelemente
38 um die Achse der männlichen Gewindeelemente 36,
welche parallel zur Achse der Diagonalstrebe 32 ist, kön-
nen die Diagonalstreben 32 verlängert oder verkürzt wer-
den. Da im vorliegenden Ausführungsbeispiel die untere
Fläche der Aufnahmekammer 12 durch die Querstreben
33 eingezwängt ist, bewirkt die Längenänderung der Di-
agonalstreben 32 lediglich eine Vergrößerung oder Ver-
kleinerung der oberen Fläche der Aufnahmekammer 12.
Hierbei sind die Querstreben 33 in ihrer Länge nicht än-
derbar und halten die beiden Wände 20 an ihren Unter-
seiten an unteren Abschlussprofilen 22. Die Länge der
Querstreben 33 beträgt im Ausführungsbeispiel unge-
fähr 1 m.
[0035] Eine zweite Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Auffangeinrichtung 10 wird nachfolgend im Zu-
sammenhang mit der Fig. 4 erläutert. Die Auffangeinrich-
tung 10 weist, wie bereits in der ersten Ausführungsform,
zwei Wände 20 auf, welche in dieser Ausführungsform
typischerweise eine ungefähre Breite von 2,5 m und eine
ungefähre Höhe von 0,8 m haben. Eine Aufnahmekam-
mer 12 ist durch die zwei Wände 20 begrenzt und seitlich
sowie unten und oben offen. In den beiden Seitenberei-
chen 14 der Wände 20 sind Gestängeeinrichtungen 30
angeordnet.
[0036] Die Auffangeinrichtung 10 ist durch vier Gabel-
köpfe 52, welche paarweise an den Wänden 20 ange-
bracht sind und mittels Bolzen 53, mit der Verbindungs-
einrichtung 50 verbunden. Die Verbindungseinrichtung
50, welche in der Fig. 4 nicht vollständig dargestellt ist,
ist durch vier Konstruktionselemente der Verbindungs-
einrichtung 50 angedeutet, welche Aufnahmelöcher 51
für die Aufnahme der Bolzen 53 aufweisen.
[0037] Die in diesem zweiten Ausführungsbeispiel vor-
gesehenen zwei Wände 20 der Auffangeinrichtung 10
sind in Fig. 4 in einer konischen Stellung gezeigt. An den
Wänden 20 sind in einem Seitenbereich 14 Gelenke 21
vorgesehen, um die Gestängeeinrichtungen 30 mit den
Wänden 20 schwenkbar zu verbinden. Die zwei Gestän-
geeinrichtungen 30 weisen jeweils zwei Streben 31 auf,

welche aus je einer Diagonalstrebe 32 und einer Quer-
strebe 33 bestehen. Die Anordnung einer weiteren kreuz-
weise angeordneten Diagonalstrebe 32 mittels weiterer
Gelenke an den Wänden 20 ist zusätzlich, insbesondere
für eine erhöhte Versteifung der Auffangeinrichtung 10,
möglich. Die Diagonalstreben 32 verbinden die Wände
20 mit einem oberen Gelenk 21 und einem entgegenge-
setzten unteren Gelenk 21 auf der einen Seite und in
entgegengesetzter Anordnung mit einem unteren Ge-
lenk 21 und einem entgegengesetzten oberen Gelenk
21 auf der anderen Seite. Um das Schwenken zu ermög-
lichen und um das Volumen der Aufnahmekammer 12
zu erhöhen oder zu verkleinern, sind Teleskopbereiche
34 in den Diagonalstreben 32 und in den Querstreben
33 vorgesehen. Die Teleskopbereiche 34 weisen vorde-
finierte Einrastpositionen auf, welche mittels Schrauben-
verbindungen einrastend gehalten werden. In diesem
Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, durch Längenän-
derung der Streben 31 eine Vergrößerung oder Verklei-
nerung der unteren Fläche der Aufnahmekammer 12 zu
ermöglichen. Hierbei sind alle Streben 31 in ihrer Länge
änderbar, wodurch einerseits eine Volumenänderung
der Aufnahmekammer 12 und andererseits eine Anpas-
sung der Auffangeinrichtung 10 an die Größe der Abtrag-
seinrichtung 60, insbesondere deren horizontale Aus-
dehnung möglich ist. Hierdurch kann auch die untere Flä-
che der Aufnahmekammer 12 an die Größe des Loches
und an den Austrittsbereich der Bodenmischung ange-
passt werden.
[0038] Fig. 5 zeigt das erfindungsgemäße Tiefbauge-
rät 100 mit einem fahrbaren Grundwagen 101, welcher
einen Raupenantrieb aufweist und oberhalb des Antrie-
bes um eine vertikale Achse drehbar ist. Neben dem fahr-
baren Grundwagen 101 weist die Trägereinrichtung 70
des Tiefbaugerätes 100 insbesondere auch einen verti-
kalen Mast 72 auf, an welchem die Abtragseinrichtung
60 vertikal verstellbar angebracht ist. Unterhalb eines
Schlittens 74, welcher an einer Führungsschiene des
Mastes 72 vertikal verfahrbar ist, ist die Abtragseinrich-
tung 60, welche durch die Auffangeinrichtung 10 hin-
durchragt, angebracht. Die Auffangeinrichtung 10 ist da-
bei mit der Verbindungseinrichtung 50 verbunden, durch
welche die Abtragseinrichtung 60 ebenfalls hindurchragt.
Die Verbindungseinrichtung 50 verbindet die Auffange-
inrichtung 10 mit der Trägereinrichtung 70 des Tiefbau-
geräts 100, insbesondere mit dem Mast 72. Die Auffang-
einrichtung 10 und die Verbindungseinrichtung 50 kön-
nen somit ortsfest über dem Loch verbleiben, während
die Abtragseinrichtung 60 durch ein Verfahren des Schlit-
tens 74 am Mast 72 das Abteufen des Loches ermöglicht
und dabei ständig durch die Auffangeinrichtung 10 hin-
durchragt.

Patentansprüche

1. Tiefbaugerät zum Erstellen eines Gründungsele-
mentes im Boden, mit
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- einer Abtragseinrichtung (60) zum Erstellen ei-
nes Lochs in dem Boden durch Abtragen von
Bodenmaterial,
- einer Trägereinrichtung (70), an welcher die
Abtragseinrichtung (60) im Wesentlichen verti-
kal verstellbar gelagert und in den Boden ein-
fahrbar ist, und
- einer Zuführeinrichtung zum Zuführen einer
Zusatzmasse in das Loch,
- wobei die Abtragseinrichtung (60) ausgebildet
ist, in dem Loch das abgetragene Bodenmate-
rial mit der Zusatzmasse zu einer Bodenmi-
schung zum Bilden des Gründungselementes
zu vermischen,

dadurch gekennzeichnet,
dass eine Auffangeinrichtung (10) vorgesehen ist,
welche an einer Oberseite des Lochs angeordnet ist
und dieses zumindest teilweise umgibt, wobei eine
Aufnahmekammer (12) für die Bodenmischung ge-
bildet ist.

2. Tiefbaugerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtragseinrichtung (60) mindestens eine
Bohr- und Mischschnecke aufweist, welche um eine
vertikale Drehachse drehbar angetrieben ist.

3. Tiefbaugerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtragseinrichtung (60) eine Schlitzwand-
fräse mit einem Fräsrahmen aufweist, an dessen Un-
terseite Fräsräder drehend um eine horizontale
Drehachse gelagert und antreibbar sind.

4. Tiefbaugerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein fahrbarer Grundwagen (101) vorgesehen
ist, an welchem zum Halten der Abtragseinrichtung
(60) ein vertikaler Mast (72) oder ein Auslegerarm
angeordnet ist.

5. Auffangeinrichtung für ein Tiefbaugerät nach einem
der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei Wände (20) vorgesehen sind,
welche zum Bilden einer Aufnahmekammer (12) für
die Bodenmischung miteinander verbunden sind.

6. Auffangeinrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens zwei Wände (20) konisch zu-
einander angeordnet sind, wobei eine sich nach
oben erweiternde trichterförmige Aufnahmekammer
(12) gebildet ist.

7. Auffangeinrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens zwei Wände (20) gegenüberlie-
gend zueinander angeordnet sind und
dass die mindestens zwei Wände (20) über mindes-
tens eine Gestängeeinrichtung (30) verbunden sind,
welche in einem Seitenbereich (14) zwischen den
gegenüberliegenden Wänden (20) angeordnet ist.

8. Auffangeinrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwei Gestängeeinrichtungen (30) vorgesehen
sind, welche jeweils in einem Seitenbereich (14) an-
geordnet sind.

9. Auffangeinrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gestängeeinrichtung (30) Streben (31) um-
fasst, von welchen zumindest eine Strebe (31) einen
Teleskopbereich (34) aufweist, mit welchem eine
Länge der Strebe (31) veränderbar ist.

10. Auffangeinrichtung nach Anspruch 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gestängeeinrichtung (30) zwei Diagonal-
streben (32) aufweist, welche kreuzweise zueinan-
der angeordnet sind.

11. Auffangeinrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Teleskopbereich (34) mindestens ein
männliches Gewindeelement (36) und mindestens
ein weibliches Gewindeelement (38) umfasst.

12. Auffangeinrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Diagonalstreben (32) gelenkig mit den
Wänden (20) verbunden sind.

13. Auffangeinrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
12,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Verbindungseinrichtung (50) zum Verbin-
den mit dem Tiefbaugerät (100) vorgesehen ist.

14. Verfahren zum Erstellen eines Gründungselemen-
tes im Boden, bei welchem

- durch Abteufen einer Abtragseinrichtung (60)
in den Boden Bodenmaterial abgetragen und
ein Loch in dem Boden erstellt wird,
- eine Zusatzmasse in das Loch zugeführt wird
und
- das abgetragene Bodenmaterial mit der Zu-
satzmasse zu einer Bodenmischung vermischt
wird, mit welcher das Gründungselement gebil-
det wird,
dadurch gekennzeichnet,
- dass beim Erstellen des Gründungselementes
aus dem Loch im Boden Bodenmischung aus-
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tritt, welche in einer Aufnahmekammer (12) ei-
ner Auffangeinrichtung (10) an einer Oberseite
des Lochs aufgefangen wird, und
- dass beim Herausziehen der Abtragseinrich-
tung (60) aus dem Loch Bodenmischung aus
der Aufnahmekammer (12) in das Loch rückge-
führt wird.
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